
Pflegesätze ab 01. Januar 2024Essen

² der Leistungszuschlag der Pflegekassen ist gestaffelt nach Aufenthaltsdauer (bis zu 12 Monate = 5% des Eigenanteils der Pflegekosten) für gesetzlich versicherte Bewohner mit der Einstufung von Pflegegrad 2 bis 5.  

* inklusive EEE (EinrichtungsEinheitlicherEigenanteil). Er bezieht sich lediglich auf die Pflegekosten und ist gemäß Vergütungsvereinbarung gültig für alle Bewohner mit einer Einstufung von Pflegegrad 2 bis 5.   
 Er beträgt maximal 1.091,98 € und ist im Heimentgelt enthalten (Anteil Bewohner von PG 2 bis PG 5). 

³ Gegen den Festsetzungsbescheid der Investitionskosten wurde Widerspruch eingelegt. Er gilt daher nur vorläufig. Nachträglich kann es nach Widerspruchsentscheidung zu entsprechenden Nachberechnungen kommen! 

Der Festsetzungsbescheid der Investitionskosten ab dem 01.01.2023 liegt uns noch nicht vor, daher kann es ebenfalls zu Nachberechnungen kommen!       
Der Abschlag für ein Doppelzimmer beträgt € 1,12  je Tag, außer bei Nutzung des Doppelzimmers als Einzelzimmer.          
Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung über eine PEG-Sonde, beträgt das tägliche Entgelt für Unterkunft und Verpflegung 32,36 €      

Pflege 
täglich

47,74 €

61,21 €

77,38 €

94,25 €

101,81 €

AltPflAusgl. 1 (0,53 €) 
und 2 (3,77 €) täglich 

5,39 €

5,39 €

5,39 €

5,39€

5,39 €

Unterkunft /Verpflegung  
täglich

37,85 €

37,85 €

37,85 €

37,85 €

37,85 €

Investitionskosten3 
täglich

32,66 €

32,66 €

32,66 €

32,66 €

32,66 €

Pflegegrad

1

2

3

4

5

Heimentgeld gesamt 
Anteil Pflegekasse
Leistungszuschlag PK2

Anteil Bewohner

Heimentgeld gesamt 
Anteil Pflegekasse
Leistungszuschlag PK2

Anteil Bewohner*

Heimentgeld gesamt 
Anteil Pflegekasse
Leistungszuschlag PK2

Anteil Bewohner*

Heimentgeld gesamt 
Anteil Pflegekasse
Leistungszuschlag PK2

Anteil Bewohner*

Heimentgeld gesamt 
Anteil Pflegekasse
Leistungszuschlag PK2

Anteil Bewohner*

Summe 
täglich

123,64 €

137,11 €

153,28 €

170,15 €

177,71 €

ca. Summe monatlich
bei 30,42 Tage

                                           
3.761,13 €

125,00 €
0,00 €

3.636,13 €

4.170,89 € 
 770,00 € 
 188,39 € 

3.212,50 €

4.662,78 € 
 1.262,00 € 

 188,37 € 

3.212,41 €

5.175,96 € 
 1.775,00 € 

188,40 € 

3.212,56 €

5.405,94 € 
 2.005,00 € 

 188,40 € 

3.212,54 €



Einrichtungsindividuelle Zuschlagsbeträge nach § 43c

Staffelung nach Aufenthaltsdauer:   
5%  bis 12 Monate vollstationäre Pflege  
 25% > 12 Monate vollstationäre Pflege  
 45% > 24 Monate vollstationäre Pflege  
 70% > 36 Monate vollstationäre Pflege  

PG 2 
5%  38,50 € 
25%  192,50 € 
45%  346,50 € 
70%  539,00 € 

PG 3 
5%  63,10 € 
25%  315,50 € 
45%  567,90 € 
70%  883,40 € 

PG 4 
5%  88,75 € 
25%  443,75 € 
45%  798,75 € 
70%  1.242,50 € 

PG 5 
5%  100,25 € 
25%  501,25 € 
45%  902,25 € 
70%  1.403,50 € 


